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Vorwort MTZ-Fachbuch „Zukünftige 
Kraftstoffe“

Die Automobilindustrie befindet sich im wohl größten Transformationsprozess 
ihrer Geschichte. Neue Mobilitätskonzepte, die Vernetzung der Fahrzeuge unterein-
ander, die zunehmende Digitalisierung, Autonomes Fahren oder der zunehmende 
Einsatz künstlicher Intelligenz verändern das Marktumfeld und bieten Chancen und 
Risiken zugleich. Darüber hinaus beschleunigen weltweit strengere Gesetzgebungs-
vorschriften zur Luftreinheit den Veränderungsprozess der Automobilindustrie.

Der Klimawandel ist die wahrscheinlich größte Herausforderung der Mensch-
heit. Dabei ist das Klimaschutz- und nachhaltige Energiebereitstellung eines der 
wichtigsten Instrumente um der Klimaveränderung entgegenzuwirken. Das Pariser 
Klimaabkommen aus dem Jahr 2015 verdeutlicht die Dringlichkeit, die Erderwär-
mung auf deutlich unter 2 Grad zu begrenzen. Insgesamt haben 176 Staaten, ein-
schließlich Deutschland, das Abkommen ratifiziert. Um dieses ambitionierte Ziel 
zu erreichen sind vor allem national bestimmte Beiträge zur Reduktion von Treib-
hausgasemissionen notwendig (vgl. Umweltbundesamt).

Aus der Energiewirtschaft, Gebäude und Verkehr stammen mehr als 80 % 
der deutschen Treibhausgasemissionen. Bis 2050 sollen diese um 80 bis 95 % 
gegenüber dem Basisjahr 1990 reduziert werden. Um die Ziele zu erfüllen, sind 
CO2-neutrale Antriebskonzepte und neue ökologische Weichenstellungen erforder-
lich. Die Automobilindustrie ist gefordert mit neuen Technologien und innovativen 
Produkten alternative, nachhaltige sowie kostenoptimierte Antriebskonzepte zu 
entwickeln, um langfristig die Erfüllung der CO2-Ziele zu sichern.

Die Automobilindustrie leistet bereits einen großen Beitrag für unsere Gesell-
schaft. Durch innovative und effiziente Technologien sowie Konzepte trägt 
 Continental schon heute aktiv zur Luftreinheit der Städte bei. Trotzdem sind zur 
Erfüllung der verschärften Gesetzgebung zusätzliche Innovationen notwendig. 
Wie beispielsweise synthetische Kraftstoffe. Sie können eine Lösung sein, um 
nachhaltig vor allem die Bestandsflotte sauberer zu bekommen.

Zur Sicherstellung zukünftiger Lösungen sind einige grundsätzliche Rahmenbe-
dingungen festzulegen, die sie auf den nächsten Seiten im Fachbuch finden. Dabei 
ist die Nutzung CO2-neutraler Energieträger Grundvoraussetzung. In Deutschland 
wird zur Deckung der Energiebedarfe im Transportsektor Wind- und Photovoltaik 
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präferiert. Allerdings muss volatil verfügbarer Wind- und Solarstrom in großen 
Mengen kostengünstig gespeichert werden, was sich durch die Umwandlung von 
Elektronen in Moleküle als chemische Batterie in Form von synthetischen Kraft-
stoffen und bereits industriell verfügbaren Prozessen realisieren lässt. Weiterhin 
erlauben z. B. Oxymethylen-Molekülketten, ohne Kohlenstoff-Doppelbindungen, 
eine schadstoffarme Verbrennung und gute Reichweiten. Zusätzlich muss der Fahr-
zeugbestand bereits kurzfristig bis 2050 mit zunehmend CO2-neutralen „Blends“ 
(Kraftstoffmischungen) versorgt werden. Die Blend-Eignung bleibt wenigen syn-
thetischen Flüssigkraftstoffen vorbehalten. So stellte der VDA im Januar 2017 (Vgl. 
BDI Klimapfadstudie) fest, dass selbst bei ausschließlich in den Markt eingeführten 
CO2-neutral betriebenen Neufahrzeugen, die angestrebten CO2-Ziele für 2030 bis 
2050 nicht erfüllt werden können. Die Bestandsflotte muss daher zur Erreichung der 
Ziele parallel mit „drop-in“ CO2-neutralen, strombasierten Kraftstoffen (e-Fuels) 
zur Reduktion beitragen.

In der ersten Ausgabe des Fachbuchs liegt der Schwerpunkt der Beiträge noch 
auf der optimalen industriellen Herstellung derartiger Kraftstoffvarianten. Die 
synthetischen Kraftstoffe werden zukünftig kostengünstiger herstellbar sein und 
können in Konkurrenz zu den fossil-basierten Diesel- oder Benzin Kraftstoffen 
mittelfristig treten. Anhand der Beiträge ist abzusehen, dass laufende Forschun-
gen signifikante Synthese-Wirkungsgradverbesserungen der Umwandlung von 
„grünem“ Strom in synthetische Kraftstoffe, sogenannt e-Fuels, erlauben werden. 
Dabei spielen die Energiekosten eine entscheidende Rolle.

Ich würde mir wünschen, dass wir mit dem Fachbuch eine breite Leserschaft 
erreichen und damit die Forschung zu synthetischen Kraftstoffen weiter anregen. 
Denn nur der technologische Antriebsmix wird eine nachhaltige Mobilität der 
Zukunft sicherstellen.

Viel Freude beim Lesen!

Andreas Wolf
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Grußwort Kraftstoffbuch

Mit dem Herausgeber dieses Buches, Wolfgang Maus, verbindet mich eine lang-
jährige Freundschaft und die Leidenschaft des Autofahrens. Diese Faszination 
geht bis in meine Jugendzeit zurück. Autofahren gab mir immer das Gefühl von 
Freiheit und Unabhängigkeit.

Die Entwicklungsprojekte von BMW und EMITEC waren in der Zusammen-
arbeit mit dem damaligen Geschäftsführer Wolfgang Maus davon geprägt, den 
Widerspruch zwischen Fahrspaß und niedrigen Abgasemissionen aufzulösen. 
Gerne erinnere ich mich an unser erstes gemeinsames Projekt. Der BMW 750i 
sollte in Kalifornien auf den Markt kommen. Es schien unmöglich, die damals 
weltweit schärfsten Emissionsvorgaben mit einem 12-Zylindermotor zu erfüllen. 
Innovationskraft beider Unternehmen führte zum elektrisch beheizten Katalysa-
tor. Um die Risiken in dem elektrischen 12-Volt-Bordnetz einer Luxuslimousine 
auszuschalten, bekam der BMW Alpina B12 6.0 diese Technik vorab. Die in einer 
Kleinserie gewonnen Erfahrungen im Kundenbetrieb flossen in die Serienentwick-
lung des späteren BMW 750i ein. Der Widerspruch war aufgelöst. Das war damals 
eine Sensation.

Die Voraussetzungen dafür waren Pioniergeist, Innovationsstärke, Durchset-
zungskraft und unternehmerisches Gespür.

Diese Werte bringen unsere Gesellschaft voran. Heute müssen wir bei den 
gesellschaftlichen Schlüsselthemen Mobilität, Klimaschutz, Energie, Sicherheit 
und Gesundheit Fortschritte erzielen. Nur so können wir im globalen Wettbewerb 
unsere starke Position als Exportnation weiterhin sicherstellen. Selbst ernannte 
Experten und überzogene Umweltpolitik bringen Klimaschutz und Gesundheit in 
Widerspruch zur Mobilität. Die Einschränkung der Mobilität darf kein Lösungsweg 
sein. Mobilität sichert unseren Wohlstand. Wohlstand entsteht durch Wachstum, 
Wachstum entsteht durch Beschäftigung, Beschäftigung entsteht durch Wettbe-
werbsvorteile, Wettbewerbsvorteile entstehen durch Innovationen, Innovationen 
entstehen durch kluge Köpfe. Kluge Köpfe können Widersprüche auflösen. Ich 
wünsche mir, dass die Politik trotz Vertrauensverlust wieder mehr auf kompetente 
Wissenschaftler hört.
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Bis heute verdanken wir unsere Mobilität Verbrennungsmotoren, Turbinen und 
fossilen Kraftstoffen, die Personenkraftwagen, Nutzfahrzeuge, Schiffe und Flug-
zeuge antreiben. Ein weiter so darf es nicht geben. Für die Mobilität von morgen 
brauchen wir sozialverträglich umsetzbare Lösungen, die unkompliziert, weltweit 
einsetzbar, CO2-neutral und ohne Belastung der Luftqualität sind.

Regenerativ erzeugte elektrische Energie ist dafür der Schlüssel. Für die Nut-
zung gibt es zwei Wege: die direkte Nutzung über elektrifizierte Antriebe und die 
indirekte Nutzung über synthetische Flüssigkraftstoffe oder synthetisch erzeugtes 
Gas. Die Politik setzt auf Elektromobilität. Lokale Emissionsfreiheit spricht dafür. 
Unsere klugen Köpfe aus Forschung und Wissenschaft zeigen, dass auch Verbren-
nungsmotoren mit dem heutigen Technologiestand Emissionsgrenzwerte sicher 
einhalten können und dass bei Betrachtung des Gesamtsystems sogar niedrigere 
CO2-Emissionen als mit alternativen Antrieben möglich sind.

Ich wünsche dem Autorenteam, dass dieses Fachbuch dazu beiträgt, mehr 
 Wissen aufzubauen und zu verbreiten, um Irrwege zu vermeiden. Die Reglementie-
rung der Mobilität darf keine Lösung sein. Physik und Volkswirtschaft zusammen 
helfen nachhaltige Lösungen zu finden. Diese Lösungen müssen mit Innovations-
kraft und unternehmerischem Gespür vorangetrieben werden. Ich hoffe, dass die 
Politik die Chance erkennt, unsere angeschlagene Automobilwirtschaft damit wie-
der an die technologische Weltspitze zu führen.

Dr. Johannes Liebl
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Verkehrsemissionsgesetzgebungen 
in der Europäischen Union sowie 

in Industrienationen und Schwellenländern

Hans Nuglisch(*), Thomas Maier, und Sandra Müller

Continental Powertrain, Regensburg, Deutschland
hans.nuglisch@continental-corporation.com

1  Einführung

Dieser Beitrag orientiert sich an dem Continental Emission Booklet „Worldwide 
Emission Standards and Related Regulations“.

Der Fokus dieses Beitrages liegt auf den Gesetzgebungen bezüglich der Emis-
sionen von Personenkraftwagen (Pkw) und leichten Nutzfahrzeugen (Light-Duty 
Vehicles). Für tiefer gehende Details insbesondere zu On-board Diagnose (OBD), 
In-Service-Konformität (ISC), Messverfahren bei Hybridfahrzeugen usw. sei auf das 
Continental Emission Booklet sowie insbesondere auf die entsprechenden Origi-
nal-Regularien verwiesen.

Dieser Beitrag dient nur zur allgemeinen Information und Übersicht, mit dem Ver-
ständnis, dass Continental keine rechtlichen, behördlichen oder sonstigen professio-
nellen Dienstleistungen erbringt. Diese Veröffentlichung sollte nicht als Ersatz für die 
jeweiligen offiziellen Vorschriften verwendet werden, die immer zurate gezogen wer-
den sollten.

Der Schwerpunkt liegt hier aus aktuellem Anlass auf der europäischen Emissions-
gesetzgebung, aber es wird auch der Status bezüglich Pkw und leichten Nutz-
fahrzeugen für andere wichtige Weltregionen, wie USA, China, Indien, Korea, Japan 
und Brasilien skizziert.

Im Allgemeinen sind Emissionsregularien für Personenkraftfahrzeuge in zwei 
unterschiedliche Kategorien einzuteilen: Treibhausgasemissionen und Schadstoff-
emissionen.

1.1  Treibhausgasemissionen

In der Emissionsgesetzgebung für Kraftfahrzeuge betrachtete Treibhausgas-
emissionen sind hauptsächlich CO2 (GWP1 = 1), aber auch CH4 (GWP ~ 30) und N2O 
(GWP ~ 265). Treibhausgase beeinflussen das Weltklima. Die besondere Relevanz 

© Springer-Verlag GmbH Deutschland, ein Teil von Springer Nature 2019 
W. Maus (Hrsg.): Zukünftige Kraftstoffe, ATZ/MTZ-Fachbuch, S. 3–44, 2019. 
https://doi.org/10.1007/978-3-662-58006-6_1

1   GWP: Greenhouse Warming Potential.

https://doi.org/10.1007/978-3-662-58006-6_1
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liegt hier bei den Gesamtemissionen in die Atmosphäre, nicht wie bei den gesund-
heitsschädlichen Abgasen bei den lokalen Emissionen. Aus diesem Grund begrenzen 
alle großen Weltregionen die CO2-Emissionen als Durchschnittswert für die in einem 
Jahr verkaufte Neufahrzeugflotte. Größere Fahrzeuge dürfen mehr Treibhausgase 
emittieren, wenn deren Emissionen durch geringere Emissionen kleinerer Fahrzeuge 
in der Flotte ausgeglichen werden. Die Einzelheiten der Regelungen in den Welt-
regionen sind unterschiedlich, jedoch konvergiert das Ziel für die Hauptregionen im 
Zeitraum 2020–2025 auf etwa 100 g CO2/km mit den ehrgeizigsten Zielen in Europa: 
95 g CO2/km für 2020/2021, noch einmal reduziert um 15 % im Jahr 2025 und um 
37,5 % im Jahr 2030 (siehe Abb. 1).

Während im europäischen Flottendurchschnitt in den vergangenen Jahren stetige 
Rückgänge zu verzeichnen waren, emittierten neue Pkw im Jahr 2017 durchschnitt-
lich 0,4 g CO2/km mehr als 2016, als der Wert bei 118,5 g/km lag. Dieser Trend 
scheint sich auch 2018 fortzusetzen und stellt das Erreichen des Grenzwertes für 2020 
infrage, siehe auch Abb. 1.

Seit Beginn der Überwachung im Rahmen der geltenden EU-Rechtsvorschriften 
sind die offiziellen Emissionen seit 2010 um 22 g CO2/km (16 %) zurückgegangen.2
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www.theicct.org/info-tools/global-passenger-vehicle-standards and EU monitoring data + EU Council decision post 2021

137

132

127

122
Dec.
2013

Dec.
2014

Dec.
2015

Dec.
2016

Dec.
2017

Dec.
2018

Monthly CO2 fleet data 
for Germany [g /km] 

EU: Car (NEDC), history
EU: Targets (NEDC), 
  2020/21, 2025, 2030 
US: Car, history
US: Target 2025
US: New proposal

China: Car, history
China: Target 2020

Abb. 1.  Historische CO2 Emissionen für Pkw, CO2-Emissionsziele sowie Ausblick für 
verschiedene Weltregionen und monatliche deutsche Fahrzeug-Zulassungszahlen 2014–2018, 
veröffentlicht vom KBA

2   https://www.eea.europa.eu/highlights/no-improvements-on-average-co2.

https://www.eea.europa.eu/highlights/no-improvements-on-average-co2
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1.2  Schadstoffemissionen

Hierunter fallen Luftschadstoffe, welche schädlich für die menschliche Gesundheit 
sind und über die lokalen Luftqualitätsvorschriften definiert sind. Maximale Umwelt-
konzentrationen werden von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) definiert. Der 
Fahrzeugsektor ist an folgenden Emissionen stark beteiligt:

– Kohlenstoffmonooxid (CO; im Folgenden „Kohlenmonoxid“), hochtoxisch
– Unverbrannte Kohlenwasserstoffe (Hydrocarbons, HC), können in unterschied-

licher chemischer Zusammensetzung auftreten, toxisch
– Stickstoffoxide NO sowie NO2 (meist gemeinsam betrachtet als NOX), u. a. poten-

ziell schädliche Auswirkungen auf das Atmungssystem, photochemische Effekte in 
der Atmosphäre

– Partikel (Ruß und Asche) aus dem Verbrennungsprozess, quantifiziert als emit-
tierte Masse (PM) in mg/km sowie bei ihrer Anzahl (Particle Number, PN) in #/
km, potenziell schädlich für das Herz-Kreislauf- und Atmungssystem. Partikel-
emissionen werden auch durch Brems- und Reifenabrieb verursacht, für diese gibt 
es jedoch noch keine allgemein akzeptierten Messmethoden. Die Entwicklung die-
ser Messmethoden ist Thema der UNECE Arbeitsgruppe Particle Measurement 
Program (PMP).

Diese Emissionen sind in den Weltregionen durch verschiedene Gesetzgebungspakete 
geregelt (bekannt als Euro 5, Euro 6, ULEV, LEVII, LEVIII usw.). Weltweit gesehen 
sind folgende Hauptregionen zu sehen:

– Die USA und einige mittel- und südamerikanische Länder verwenden das US-Test-
verfahren (FTP) oder Teile davon

– Europa und die Länder, die den EU-Rechtsvorschriften folgen, die ab 2017 auf 
dem neuen WLTP und dem neu geschaffenen Test für die Emissionen im tatsäch-
lichen Fahrbetrieb (Real-Driving-Emissions, RDE) basieren werden

– Japan hat sein eigenes Testverfahren, wird aber zum neuen Worldwide harmonized 
Light vehicles Test Procedure (WLTP) wechseln

– China kombiniert Elemente aus Europa (heute NEFZ, aber Übergang zu WLTP 
und RDE) und Elemente der US-Gesetzgebung (siehe Abb. 2)

Alle Vorschriften begrenzen die maximalen Emissionen pro Wegstrecke (z. B. 
mg/km) für jedes verkaufte Fahrzeug. Das heißt, jedes Fahrzeug muss zertifiziert 
sein, eine große Luxuslimousine oder ein kleines Fahrzeug müssen dieselben 
maximalen Emissionen einhalten.

Als strengste Schadstoffemissionsverordnung kann aktuell die US-amerikani-
sche gesehen werden, ab 2023 verschärfen sich in China die Grenzwerte stärker als in 
Europa (siehe weltweite Übersicht in Abb. 3)

Eine vergleichende Übersicht der mittels der regionalen Regularien bestehenden 
Emissionsgrenzwerte sowie deren Einführungszeitpunkte ist in Abb. 3 für die vier 
Schadstoffkategorien NOx, NMHC oder NMOG, CO sowie PM dargestellt.

Diese Übersicht soll hierbei lediglich einen groben Vergleich der Grenzwerte geben 
– eine direkte absolute Vergleichbarkeit ist nicht gegeben: Einerseits durch die Nut-
zung verschiedener Fahrzyklen in den Regionen sowie andererseits, da die Grenzwerte 
sowohl fahrzeugindividuell als auch teilweise über Flottengrenzen vorgegeben sind.
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1.3  Internationale Harmonisierung der Emissionsgesetzgebung im 
Rahmen der UNECE3

1.3.1 UNECE Forum für Harmonisierung der Fahrzeuggesetzgebung. Innerhalb 
der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Europa (UNECE) ist die 
Arbeitsgruppe für Emissionen und Energie (GRPE)4 Teil des weltweiten Forums 
für Harmonisierung der Fahrzeuggesetzgebung, der UNECE WP.295. Dieses Forum 
verwaltet hierfür die drei Kategorien internationaler Vereinbarungen, welche die 
internationale Zusammenarbeit regeln:

– UN Regelungen (1958 Agreement, UN Regulations) die von den teilnehmenden 
Staaten direkt übernommen werden können und direkt international rechtsverbind-
lich sind.

– UN Richtlinien (1998 Agreement, GTRs)6 sind international anerkannte Prüfver-
fahren die in nationale/regionale Gesetze übernommen werden, zum Beispiel der 
neue GTR 15 (WLTP) als Teil des neuen europäischen Regelprüfverfahrens für 
Schadstoffemissionen.

– Gegenseitige Anerkennung von periodischen technischen Inspektionen (1997 
Agreement).

Im Folgenden sollen hier nur die wichtigsten emissionsrelevanten Vorschriften vor-
gestellt werden.

1.3.2 UNECE-Regelung Nr. 83 (ECE-R 83) und Typ-1-Test (NEFZ). Die UNECE-
Regelung Nr. 837 beschreibt ein Prüfverfahren für Schadstoffemissionen, das bis 
Ende August 2018 auch für die europäische Typengenehmigung Standard war. 
Dazu gehören Abgasemissionen bei normaler und niedriger Umgebungstemperatur, 
Verdunstungsemissionen, Emissionen des Kurbelgehäuses, Dauerhaltbarkeit von 
Abgassystemen für die Abgasreinigung sowie On-Board-Diagnosesysteme (OBD) für 
Light-Duty (LD) Fahrzeuge (Pkw und leichte Nutzfahrzeuge der Klassen M1, N1).

Die verschiedenen Arten von Tests, welche die ECE-R 83 definiert, sind:

– Typ I (Überprüfung der Abgasemissionen nach einem Kaltstart zwischen 20 °C 
und 30 °C)

– Typ II (Kohlenmonoxid-Emissionen im Leerlauf)
– Typ III (Emissionen des Kurbelgehäuses)
– Typ IV (Verdunstungsemissionen), soweit zutreffend

3   UNECE: The United Nations Economic Commission for Europe.
4   GRPE: Working Party on Pollution and Energy.
5   WP.29: World Forum for Harmonization of Vehicle Regulations, permanent UNECE working 

party.
6   GTR: Global Technical Regulation.
7   UNECE Regulation 83: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:4200 

6X1227(06)R(01)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/%3furi%3dCELEX:42006X1227(06)R(01)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/%3furi%3dCELEX:42006X1227(06)R(01)
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– Typ V (Haltbarkeit der emissionsmindernden Komponenten)
– Typ VI (Überprüfung der Kohlenmonoxid- und Kohlenwasserstoffemissionen bei 

niedriger Umgebungstemperatur nach einem Kaltstart bei −7 °C), gegebenenfalls 
OBD-Test.

Der Typ-1-Testzyklus gemäß UNECE-Regelung Nr. 83 entspricht dem Neuen Euro-
päischen Fahrzyklus (NEFZ), siehe Abb. 4. Der NEFZ 2000 gilt für Emissions-
prüfungen ab Euro 3 (2000) (Änderung vs. NEFZ 1992: Wegfall der ersten 40 s, 
Beutelsammlung ab Motorstart).

Der NEFZ wird in Europa, China, Japan und Indien mit der Einführung des 
WLTC-Zyklus und des WLTP-Testverfahrens auslaufen, wie in der GTR 15 
beschrieben (siehe folgendes Kapitel).

1.3.3 Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure (WLTP). UNECE 
GTR 15.
Es war seit vielen Jahren bekannt, dass der NEFZ-Testzyklus gemäß der Definition in 
der UNECE-Regelung Nr. 83 (siehe Abb. 4) das reale Fahrverhalten nicht ausreichend 
widerspiegelt. Schadstoffemissionen, Kraftstoffverbrauch und CO2-Emissionen, die 
mit diesem Verfahren ermittelt werden, entsprechen nicht den realen Emissionswerten.

Aus diesem Grund hat die UNECE WP. 29 im Jahr 2007 beschlossen, im Rah-
men von GRPE eine informelle Arbeitsgruppe für die Entwicklung des WLTP ein-
zusetzen. Die Gruppe entwickelte von 2009 bis 2015 den Worldwide Harmonized 
Light-Duty Test Cycle (WLTC, siehe Abb. 5) und das damit verbundene Testverfahren 
(Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure, WLTP) für die Messung der 
limitierten Schadstoffemissionen, CO2, Treibstoff- und Energieverbrauch. Die erste 
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Abb. 4.  NEFZ/NEDC Testzyklus
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Version hierzu wurde im Jahr 2014 als UNECE GTR 158 und die letzte Änderung 
hierzu im September 2018 veröffentlicht9.

Diese Global Technical Regulation (GTR) hat das Ziel, eine weltweit abgestimmte 
Methode zur Bestimmung der Emissionen von gasförmigen Verbindungen, Partikel-
masse, Partikelanzahl, CO2-Emissionen, Kraftstoffverbrauch, Stromverbrauch sowie 
elektrischer Reichweite von Pkw und leichten Nutzfahrzeugen bereitzustellen, die 
so ausgelegt ist, dass sie den realen Fahrzeugbetrieb gut und in einer wiederholbaren 
und reproduzierbaren Weise abbildet. Dies soll die Grundlage für Verordnungen im 
Rahmen von regionalen Typgenehmigungs- und Zertifizierungsverfahren bilden (1998 
Agreement).

Eine zweite Phase (WLTP Phase 2), die im Jahr 2016 startete, hat bis 2020 das 
Ziel, folgende zusätzliche Themen in die UNECE GTR zu integrieren: Testver-
fahren für niedrige Temperaturen, Dauerhaltbarkeit, In-Service-Konformität (ISC), 
On-Board-Diagnose (OBD) und Effizienz von Klimaanlagen (MAC).

Zusätzlich wurde im September 2018 auch im Rahmen der UNECE eine neue Arbeits-
gruppe gestartet, um ein weltweit harmonisiertes Verfahren zur Ermittlung der Emissionen 
unter realen Fahrbedingungen zu definieren (Real-Driving-Emissionen, RDE).

Der WLTP definiert den Testzyklus WLTC, der ein realistischeres Profil der Fahr-
zeuggeschwindigkeiten darstellt als der NEFZ. Er wurde abgeleitet auf Basis einer 
internationalen Datenbank mit tatsächlich gefahrenen Fahrsequenzen.

Der zweite und noch wichtigere Teil des WLTP ist eine deutlich striktere Defi-
nition der Testverfahren, als sie im Vergleich zum NEFZ und in der UNECE 83 
gegeben sind. So sind beispielsweise Fahrzeugmasse, Rollwiderstand, Fahrzeug-
konditionierung und Umweltbedingungen genauer definiert.

Um den regionalen Marktcharakteristiken gerecht zu werden (Indien, Japan 
K-cars) definiert der WLTP drei Hauptklassen von Fahrzeugen (Klasse 1–3) abhängig 
von der gewichtsspezifischen Motorleistung mit jeweils einem Zyklus, sowie zwei 
Unterklassen für die Klasse 3. Zusätzlich ist unter bestimmten Bedingungen eine 
Anpassung des Geschwindigkeitsprofils erlaubt.

Der zu verwendende Zyklus ist abhängig vom Leistungsgewicht Pmr:

Mit „Masse in fahrbereitem Zustand“: Masse des Fahrzeugs, dessen mit mindes-
tens 90 % gefüllten Kraftstofftank(s), Masse des Fahrers, Betriebsflüssigkeiten, 
 Ausrüstung nach Herstellerangaben, Masse der Karosserie, der Kabine, der Ver-
bindungsstücke und des Ersatzrades sowie Werkzeuge.

Pmr = Leistung [W] / (Masse in fahrbereitem Zustand
[

kg
]

− 75
[

kg
]

)

8   UNECE GTR 15 with amendment 2016: https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/main/
wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29registry/ECE-TRANS-180a15am1e.pdf.

9   Addendum 15: United Nations Global Technical Regulation No. 15 http://www.unece.org/filead-
min/DAM/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29registry/ECE-TRANS-180a15am4e.pdf.

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29registry/ECE-TRANS-180a15am1e.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29registry/ECE-TRANS-180a15am1e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29registry/ECE-TRANS-180a15am4e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29registry/ECE-TRANS-180a15am4e.pdf
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Fahrzyklen sind für die drei Klassen mit folgenden spezifischen Fahrzeugmassen 
definiert:

– Klasse-1-Test: Pmr < 22 W/kg
– Klasse-2-Test: Pmr > 22 W/kg, aber <34 W/kg
– Klasse-3-Test: Pmr > 34 W/kg

Die Zyklen sind in verschiedene Phasen unterteilt: niedrige, mittlere und hohe 
Geschwindigkeit und eine zusätzliche vierte Phase mit erhöhter Geschwindigkeit für 
den europäischen Autobahnverkehr. Die verschiedenen Phasen sind fahrzeugklassen-
spezifisch. Beispielhaft ist in Abb. 5 der für in Europa typische Fahrzeuge nötige 
WLTC Klasse 3 Test gezeigt.

Für Fahrzeuge der Klasse 1 umfasst der vollständige Test eine Phase mit niedri-
ger Geschwindigkeit, gefolgt von einer Phase mit mittlerer Geschwindigkeit und einer 
zweiten Phase mit niedriger Geschwindigkeit.

Ein kompletter Zyklus für Fahrzeuge der Klassen 2 und 3 besteht aus den jeweili-
gen Phasen mit niedriger, mittlerer und hoher Geschwindigkeit und optionaler extra 
schneller Phase. Für Fahrzeuge der Klasse 3 gibt es zwei Unterklassen für Fahr-
zeuge mit einer Höchstgeschwindigkeit <120 km/h und solche mit höherer Höchst-
geschwindigkeit.

Für Fahrzeuge mit einer maximalen Fahrzeuggeschwindigkeit, die nicht aus-
reicht, um die maximale Geschwindigkeit des Zyklus zu erreichen, wird ein Downs-
caling-Verfahren angewendet. Hybrid- und Elektrofahrzeuge gelten als Fahrzeuge der 
Klasse 3.
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Abb. 5.  WLTC Fahrzeuggeschwindigkeitsprofil für Fahrzeuge der Klasse 3 mit einem Pmr-
Verhältnis von >34 W/kg
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2  Emissionsgesetzgebung in Europa

2.1  Überblick aktueller Entwicklungen

In der Europäischen Union laufen in mehreren Bereichen wichtige Entwicklungen:

– Reduzierung der Schadstoffemissionen
– Reduzierung von Treibhausgasen
– Überarbeitung des Rahmenwerks für die Typgenehmigung von Fahrzeugen

Die Europäische Union konzentriert sich weiterhin auf die Erreichung der für den 
zweiten Verpflichtungszeitraum des Kyoto-Protokolls (2013 bis 2020) vereinbarten 
Ziele, um bis zum Jahr 2020 eine 20 % Reduktion der Treibhausgase gegenüber dem 
Basisjahr 1990 zu erreichen (vgl. Abb. 6).

Die weiteren Maßnahmen zur CO2 Reduktion bis 2030 werden durch die bei der 
Pariser Klimakonferenz (COP 21) eingegangenen Verpflichtungen diktiert. Die EU hat 
sich bis 2030 zu einer Senkung der Treibhausgasemissionen um 40 % im Vergleich 
zu 1990 verpflichtet.

Der Verkehrssektor hat einen großen Anteil an den europäischen CO2-Emissionen, 
die für nicht regenerative Energieträger dem Energieverbrauch folgt (siehe Abb. 7).

Deshalb verschärft die EU weiterhin die CO2-Emissionsgrenzwerte für Personen-
kraftwagen und leichte Nutzfahrzeuge.

Die Regulierung der CO2-Emissionen im Straßenverkehrssektor ist der Haupttreiber 
für die Entwicklung von neuen Technologien im Fahrzeugbereich.

United Nations Framework Convention on Climate Change 1992
› Agreement on cooperation and reporting, installation of regular conferences
› Decision making: Conference of the Parties (COP)

UNFCCC

EU

Kyoto Protocol 1998 (COP 3) 
› Phase 1 (2008–2012): EU 8% reduction target compared to 1990, 
 (EU-15 has achieved an overall cut of 11.7% domestically)
› Phase 2 (2013 – 2020): EU 20% reduction target compared to 1990

Paris Agreement 2015 (COP 21): Targets 2021–2030
Global average temperature increase < 2°C above pre-industrial levels, efforts to limit to 1.5°C 
COUNCIL DECISION (EU) 2016/1841: Paris Agreement adopted 
› Intended Nationally Determined Contribution (INDC) of the EU and its member states
› Definition of individual CO2 emissions target for each member state

Measures taken at EU level will help Member States to reduce emissions:
› Road transport: Reducing CO2 emissions from vehicles
 – CO2 standards for cars and vans, CO2 labelling for cars
 – Comprehensive strategy to reduce CO2 emissions from heavy-duty vehicles
 – Fuel Quality: GHG intensity of vehicle fuels to be cut by up to 10% by 2020
› Measures to improve the energy performance of buildings
› Restrictions on fluorinated industrial gases

KYOTO

PARIS

Abb. 6.  Internationaler Rahmen für die CO2-Gesetzgebung
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Die Notwendigkeit für treibhausgasneutrale Antriebe treibt die Entwicklung von 
Elektrifizierung und die Suche nach realistischen Lösungen für alternative Kraftstoffe 
voran.

Eine zweite Priorität definiert die europäische Clean-Air-Politik10. Maximale Kon-
zentrationen von Schadstoffen in der Umgebungsluft sind europaweit gesetzlich fest-
gelegt (Immissionsgrenzwerte). Vor allem die Stickoxid- und Feinstaubkonzentrationen 
überschreiten in verschiedenen europäischen Ballungsgebieten regelmäßig die fest-
gelegten Grenzwerte (z. B. 40 µg/m3 in Europa für NO2). Pkw und leichte Nutz-
fahrzeuge haben einen großen Anteil an den NOx- und Feinstaubemissionen.

Die Tatsache, dass vor allem Dieselfahrzeuge unter realen Fahrbedingungen oft 
mehr NOx emittierten als unter Typgenehmigungsbedingungen, war ein Grund für die 
Einführung des Prüfverfahrens für Emissionen im tatsächlichen Fahrbetrieb (RDE). 
Dieses Prüfverfahren betrifft hauptsächlich die Abstimmung sowie die Abgasnach-
behandlung von Dieselmotoren, wird aber ebenso zur Verbreitung von Technologien 
zur Minimierung von PN- und NOx-Emissionen bei Benzinfahrzeugen führen, ins-
besondere bei solchen mit GDI-Motoren (Benzin-Direkteinspritzer).

2.2  EU Verordnungen und Richtlinien

EU-Richtlinien (EU-Directives, bis 2009 EG-Richtlinien) sind Vorgaben der Euro-
päischen Kommission, die für alle Mitgliedstaaten verbindlich sind. Die Mitglied-
staaten müssen diese zu bestimmten Terminen in nationale Gesetze konvertieren. Die 
Anwendung dieser Richtlinien kann im Detail länderspezifische Abweichungen zeigen.

EU-Verordnungen (EU-Regulations) werden von den gesetzgebenden Parteien der 
Gemeinschaft in Brüssel entschieden (EU Parlament und Rat). Diese sind direkt in 
allen Mitgliedstaaten verbindlich und brauchen kein nationales Äquivalent.

10   http://ec.europa.eu/environment/air/index_en.htm.

Split of Final Energy Consumption in the EU 2016 (Source EUROSTAT)

2011 EU White paper on transport:  20% reduction in the total GHG emissions by 2030 relative to 2008 levels  
60% reduction by 2050 relative to 1990 levels 

Final energy consumption, 
by sector (EU28) 2016

Transport energy consumption 
by source mode (EU28) 2016

 82% Road 

 13% International aviation

 2% Rail

 2% Domestic aviation

 1% Domestic navigation

 < 1% Pipeline transport

 < 1% Non-specified transport

 25%  
Industry 

 33%  
Transport

(27% road 
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Abb. 7.  Bedeutung des Straßenverkehrs bezüglich Energieverbrauch

http://ec.europa.eu/environment/air/index_en.htm
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UNECE/EU Äquivalenz: In der Vergangenheit gab es immer eine ECE und eine ent-
sprechende EU-Richtlinie, die in den Ländern, die das Abkommen von 1958 unter-
zeichnet haben, das gleiche Testverfahren für die Zertifizierung erlaubt.

Mit den neuen WLTP- und RDE-Testverfahren besteht für die neue europäische 
Durchführungsverordnung (Verordnung (EU) 2017/115111) ab September 2017 
kein ECE-Äquivalent für neue Typgenehmigungen. Typgenehmigungen werden 
nur basierend auf der europäischen Verordnung erlassen.

Auch wenn der WLTP auf dem GTR 15 (WLTP) basiert, sind regionale 
Ergänzungen wie der in Europa erforderliche 14 °C Umgebungstemperaturkorrektur-
test (ATCT) ohne Äquivalent auf UNECE-Ebene. Die informelle Arbeitsgruppe der 
UNECE zur Phase 2 des WLTP wird die EU und die UNECE-Regelungen auch in 
Zukunft harmonisieren, aber es wird höchstwahrscheinlich eine Regelung geben, die 
einige Kernregeln enthält, die von allen Parteien akzeptiert werden, ergänzt durch 
regionale Zusätze.

Die neue EU-Verordnung verweist stellenweise dennoch auf UNECE-Regelungen, 
wo die Prüfverfahren nicht geändert wurden (z. B. Verweise auf die UNECE-Regelung 
Nr. 83 für Rauchtrübung, Kurbelgehäuseemissionen, −7 °C Tieftemperaturtest usw.).

2.3  Fahrzeugtypgenehmigung in der Europäischen Union

Die Kraftfahrzeugzulassungsrichtlinie oder -verordnung beschreibt die Verfahren zur 
Zertifizierung von Fahrzeugen, Systemen und Komponenten, welche in Europa ver-
kauft werden (gültig für Pkw sowie leichte und schwere Nutzfahrzeuge). Dieser Rah-
men definiert die Anforderungen in Bezug auf Sicherheit und Umwelt für mehr als 70 
verschiedene Elemente, die in verschiedenen Verordnungen und Richtlinien festgelegt 
sind.

Das Grundlagendokument, welches die europäische Gesetzgebung zur Typgeneh-
migung bis Ende August 2020 definiert, ist die Rahmenrichtlinie 2007/4612.

Hauptziel der Rahmenrichtlinie ist die technische Harmonisierung innerhalb der 
EU. Im Rahmen der Typgenehmigung von Fahrzeugen (Whole Vehicle Type Appro-
val System, WVTA) kann ein Hersteller eine Zertifizierung für einen Fahrzeugtyp 
in einem EU-Land erhalten und diesen EU-weit ohne weitere Tests vermarkten. Die 
Zertifizierung wird von einer nationalen Typgenehmigungsbehörde ausgestellt, und 
die Prüfungen werden von den vorgesehenen technischen Diensten durchgeführt. 
Ein technischer Dienst ist eine Organisation oder eine Stelle, die von der nationalen 
Genehmigungsbehörde als Prüflabor zur Durchführung von Prüfungen und Konformi-
tätsbewertungen benannt wurde zur Durchführung der Erstprüfung und anderer Prü-
fungen oder Inspektionen. Die nationalen Genehmigungsbehörden müssen eine Kopie 

11   Commission Regulation (EU) 2017/1151: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/? 
uri=CELEX%3A32017R1151

12   Consolidated framework directive 2007/46 with amendments: http://eur-lex.europa.eu/
legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02007L0046-20160701

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32017R1151
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32017R1151
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/%3furi%3dCELEX:02007L0046-20160701
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/%3furi%3dCELEX:02007L0046-20160701
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des Zertifikats einer Fahrzeug-Typgenehmigung für jeden zugelassenen, zurück-
gewiesenen oder zurückgenommenen Fahrzeugtyp an die Genehmigungsbehörden in 
anderen EU-Ländern senden.

Vor der Erteilung einer Typgenehmigung muss die Genehmigungsbehörde prüfen, 
ob der Fahrzeugtyp den Sicherheits- und Umweltanforderungen der Rahmenrichtlinie 
entspricht und ob die Produktion den Vorschriften entspricht. Das Konformitätszerti-
fikat (CoC) ist eine Erklärung des Herstellers, dass das Fahrzeug den EU-Typgeneh-
migungsbedingungen entspricht.

Nach der Erteilung der Typgenehmigung muss die Genehmigungsbehörde sicher-
stellen, dass die Gewährleistung der Übereinstimmung der Produktion gegeben ist 
(Conformity of Production Tests, CoP).

Die Überprüfung der Dauerhaftigkeit der Emissionskonformität erfolgt durch die 
Gewährleistung der Übereinstimmung in Betrieb (In Service Conformity Tests, ISC).

Eine umfassende Überarbeitung des Rahmenwerks für die Typgenehmigung 
wurde verabschiedet und tritt im September 2020 in Kraft. Eine wichtige Neue-
rung ist, dass die o. g. Rahmenrichtlinie 2007/46 durch eine EU-weit bindende 
Verordnung, EU Verordnung (EU) 2018/85813 ersetzt wird:
Wichtige Neuerungen sind hierbei Tests und Marktüberwachung durch Dritte und eine 
verbesserte Kontrolle der nationalen Typgenehmigungsbehörden.

Ursprünglich waren für die Rahmenrichtlinie für Typgenehmigungen nach einem 
sogenannten ‚fitness check‘ der EU-Kommission 2013 nur geringfügige Aktualisie-
rungen geplant. Ab Herbst 2015 änderte sich die Situation jedoch drastisch durch die 
Entdeckungen von Abschalteinrichtungen, und der Typgenehmigungsprozess wurde 
heftig kritisiert. Dies hat eine größere Überarbeitung der Richtlinie 2007/46 hervor-
gerufen. 2015 hat das EU-Parlament einen Untersuchungsausschuss für Emissions-
messungen (EMIS) eingerichtet. Hauptthemen waren eine verbesserte Durchsetzung 
der europäischen Rechtsvorschriften in allen Mitgliedstaaten, die Bewertung der 
Möglichkeit einer Kontrolle der nationalen Dienste durch die EU-Kommission und 
die Verbesserung der Kontrolle im Betrieb sowie die Einführung eines Marktüber-
wachungsmechanismus.

Im Dezember 2017 ist es zu einer Einigung zwischen Rat und Parlament 
gekommen und die finale Version der neuen Typgenehmigungsverordnung wurde 
am 14. Juni 2018 als Verordnung 2018/858 publiziert.

Die wichtigsten Punkte in der neuen Verordnung sind:

– Einschränkung des nationalen Spielraumes für die Anwendung der Vorgaben 
durch Ersetzen der EU-Richtlinie durch eine verbindlichen EU Verordnung.

– Einführung von Marktüberwachung. Die Mitgliedstaaten sind verpflichtet, eine 
Mindestanzahl von Fahrzeugen im Umlauf zu prüfen.

– Die Qualität der Tests sollte verbessert werden. Akkreditierung der Technischen 
Dienste und auditsystembasierte Peer-Reviews wurden eingeführt.

13   Regulation (EU) 2018/858: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CE-
LEX%3A32018R0858

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32018R0858
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32018R0858
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Im Folgenden soll genauer auf die CO2- und Schadstoffgesetzgebung für Pkw und 
leichte Nutzfahrzeuge eingegangen werden. Schwere Nutzfahrzeuge werden von 
einer speziellen Verordnung geregelt.

Definition der Fahrzeugklassen für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge (Defini-
tion in den Typgenehmigungsvorschriften der Verordnung 2007/46 oder 2018/858 und 
715/2007):

– Fahrzeuge der Klassen M1, M2, N1 oder N2 mit einer Bezugsmasse von höchs-
tens 2610 kg. „Bezugsmasse“ ist die Masse des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand 
abzüglich der Masse des Fahrers von 75 kg und erhöht um eine einheitliche Masse 
von 100 kg.
• Personenkraftwagen der Kategorie M1 (Fahrer + max. 8 Personen) und der 

Kategorie M2 (mehr als 8 Personen)
• Fahrzeuge, die hauptsächlich für die Beförderung von Gütern bestimmt und 

gebaut sind (Nutzfahrzeuge) N1 (technisch zulässige Gesamtmasse <3500 kg) 
und N2 (technisch zulässige Gesamtmasse zwischen 3500 kg und 12.000 kg), 
N2 mit Bezugsmasse >2610 kg fallen nicht mehr in diese Verordnung)

• Nutzfahrzeuge (Commercial Vehicles, CVs) der Klasse N1 sind in 3 Klassen 
unterteilt
 Klasse 1: Bezugsmasse <1305 kg
 Klasse 2: 1305 kg <Bezugsmasse <1760 kg
 Klasse 3: Bezugsmasse >1760 kg

– Auf Antrag des Herstellers kann die Verordnung für Pkw und leichte Nutz-
fahrzeuge bis zu einer Bezugsmasse von höchstens 2840 kg gelten.

Die technischen Einzelheiten des Zertifizierungsverfahrens sind heute in der Durch-
führungsverordnung (EU) Nr. 2017/1151 festgelegt, in der detaillierte technische 
Anforderungen beschrieben sind, die sich zum Teil auf die UNECE Prüfverfahren 
(GTR 15 und 19) und die UNECE Regulation 83 beziehen:

– Erstmusterprüfungen (Initial Type Approval Tests, TA)
• Auspuffemissionen für die Prüfzyklen WLTC und RDE (Emissionsprüfung Typ 

1 und Typ 1A) inklusive der Messung von Treibhausgasemissionen und Kraft-
stoffverbrauch

• Emissionen bei Leerlaufdrehzahl (Prüfung Typ 2)
• Kurbelgehäuseemissionen (Prüfung Typ 3)
• Verdunstungsemissionen (Prüfung Typ 4)
• Dauerhaltbarkeit von emissionsmindernden Einrichtungen (Prüfung Typ 5)
• Emissionen bei niedriger Umgebungstemperatur (Prüfung Typ 6)
• Rauchtrübung und korrekte Funktion und Regeneration von Nachbehandlungs-

systemen
• OBD-Systeme und ihre Leistung im Betrieb (in-use performance) inklusive der 

Fehlfunktionsanzeige der emissionsmindernden Einrichtungen
• Hybridfahrzeuge und Fahrzeuge mit alternativen Kraftstoffen
• Erweiterung der Typgenehmigungen und Anforderungen für Kleinserienhersteller
• Testausrüstung
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– Übereinstimmung der Produktion (Conformity of Production Tests, CoP)
• Regelmäßige Überprüfung von Serienfahrzeugen auf Einhaltung der 

Anforderungen der Typgenehmigung
– Übereinstimmung im Betrieb (In-Service-Conformity Tests, ISC)

• Regelmäßige Überprüfung der Fahrzeuge im Feld, ob die Anforderungen für die 
Typgenehmigung über die Nutzungsdauer von 100.000 km erfüllt sind.

• Dies ist eine wichtige Änderung mit der letzten Ergänzung der Verordnung 
2017/1151 eingeführt mit der Ergänzung 2018/1832.

2.4  Grenzwerte für Schadstoffemissionen

Ein wichtiger Aspekt unter den Sicherheits- und Umweltanforderungen für die 
Typzulassung sind die Schadstoffemissionen von Pkw und leichten Nutzfahrzeugen, 
die in der Verordnung (EG) Nr. 715/200714 geregelt sind. Diese Verordnung legt die 
Emissionsgrenzwerte für die verschiedenen regulierten Schadstoffe fest (Euro 5 und 
Euro 6 Grenzwerte).

Die Grenzwerte wurden über den europäischen Gesetzgebungsprozess mit 
Abstimmung im Parlament und im europäischen Rat verabschiedet. In dieser Ent-
scheidung wurde auch schon die Änderung der Durchführungsverordnung gefordert, 
mit dem Ziel realitätsnähere Prüfverfahren einzuführen. Die Durchführungsver-
ordnung ist nicht dem normalen gesetzgeberischen Prozess unterworfen, sondern wird 
über einen vereinfachten Prozess, den Delegated Act entschieden. Die Verabschiedung 
erfolgt hier durch ein Technisches Komitee der Mitgliedsstaaten (TCMV).

– Die wesentliche Änderung im Bereich der Schadstoffemissionen ist der Wechsel 
vom NEFZ- zum WLTP- und den zusätzlichen RDE Testverfahren durch die 
Einführung der neuen Durchführungsverordnung 2017/1151 (ersetzt 692/2008) 
ohne Änderung der Euro 6 Emissionsgrenzwerte. Der WLTP wurde im September 
2017 für die Typgenehmigung eingeführt.

– Die Hauptänderung im Bereich der Schadstoffemissionen ist der neue Typzulas-
sungstest, der die Schadstoffemissionen unter realistischen Fahrbedingungen 
behandelt, die weder vom NEFZ noch vom WLTP abgedeckt werden. Haupt-
ziel sind die NOx-Emissionen von Dieselfahrzeugen und PN-Emissionen von 
Benzin-Direkteinspritzern (GDI). Um eine Optimierung der Schadstoffreduktion 
auf bestimmte Zyklen – auch den realistischeren WLTP – zu vermeiden, wurde 
eine Randomisierung der Testbedingungen als notwendig erachtet. Dieses neue 
Testverfahren für Emissionen im tatsächlichen Fahrbetrieb (Real-Driving-Emis-
sions, RDE) basiert auf mobilen Emissionsmesssystemen (PEMS15) und dem Fah-
ren auf öffentlichen Straßen. PEMS wird für die Messung von CO2, NOx (CO nur 
zur Überwachung) und für PN angewendet. HC-Emissionen sind im RDE-Testver-
fahren nicht enthalten. Grenzwerte für Emissionen im tatsächlichen Fahrbetrieb 

14   Consolidated regulation 715/2007 with amendments: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/
EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02007R0715-20121231&from=EN

15   PEMS: Portable Emission Measurement Systems.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/%3furi%3dCELEX:02007R0715-20121231%26from%3dEN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/%3furi%3dCELEX:02007R0715-20121231%26from%3dEN

